
FAQ
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) – Ein Überblick über die Pflichten

Der Einfachheit und besseren Lesbarkeit halber wird im Text das generische Maskulinum verwendet – gemeint sind damit immer alle Geschlechter.

Stand 08/24

Was heißt denn "handeln" bei Verstößen in der Lieferkette? Ich habe doch kaum Durchgriffsmöglichkeiten. 
Reicht eine Anzeige? Was Verstöße sind, sind klar, aber was soll ich denn tun? Zur Polizei gehen? Was wird 
von mir als Hersteller erwartet?

LkSG: Bei einem festgestellten Verstoß sind Unternehmen verpflichtet, sofortige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. 
Das kann die Beendigung der Geschäftsbeziehung, Wiedergutmachungsmaßnahmen oder die Zusammenarbeit mit 
betroffenen Gruppen umfassen.

CSDDD: Die CSDDD erweitert diese Verpflichtung, indem sie explizit verlangt, dass Unternehmen alle möglichen An-
strengungen unternehmen, um negative Auswirkungen zu verhindern, zu beenden oder abzumildern und dass sie 
Transparenz über ihre Abhilfemaßnahmen wahren.

Grundlegend zielt die Gesetzgebung darauf ab, den Missstand in anderen Ländern aufzudecken und abzustellen. Das 
bedeutet, Lieferanten zu unterstützen und/oder aufzubauen und sich nicht der Verantwortung zu entziehen.

Da dies aber nicht konkret geregelt ist, können auch einfache Mittel wie Anzeige, Beschwerdeverfahren etc. auch 
schon als Maßnahme zählen.


